
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kronen-Hansa-Werk · Postfach 1280 · D-49379 Lohne  

 
Landessparkasse, OLB Commerzbank, USt.-Nr.:DE180931110, ILN 4003745000003 
Filiale Lohne Filiale Lohne Filiale Vechta Rechtsform: Kronen-Hansa-Werk GmbH & Co. KG, 
BLZ 280 501 00 BLZ 280 225 11 BLZ 280 428 65 HRA 110553, Registergericht Oldenburg 
Konto 072-460 199 Konto 430 95777 00 Konto 6 302 517 Persönlich haftende Gesellschafterin:  
BIC SLZODE22XXX BIC OLBODEH2XXX BIC COBADEFF281 KHW Verwaltungs-GmbH, HRB 110208, Registergericht Oldenburg 
IBAN DE71280501000072460199 IBAN DE45280200504309577700 IBAN DE33280428650630251700 Geschäftsführer: Frank Niebuhr, Dr. Detlev Vogt 
 

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen die Sie auf der Internetseite www.kronen-hansa-werk.com einsehen können. 
Die Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Bezahlung gemäß §§ 43 und 46 K.O. Erfüllungsort für beide Teile ist Lohne (Oldb). Gerichtsstand ist Vechta. 

 
Seite 1 von 1 

Kronen – Hansa – Werk  
GmbH & Co. KG 
 
 
Postfach   12 80, D-49379 Lohne 
Gewerbering 17, D-49393 Lohne 
Tel.  0 44 42 / 80 08-0 
Fax   0 44 42 / 80 08-99 
www.kronen-hansa-werk.com 
info@kronen-hansa-werk.com 
 

 
 

 
KNIESCHONER STANDARD Z980/0 
Artikel Nr. K380000/0  
 
 

 

Knieschoner: Polyurethan schwarz 
Riemen: Polyesterfaser & elastische Faser 
Knöpfe: PP Copo 
ca. 455 g 
 

S 
 
im Schieberbeutel, 20 Paar im Karton verpackt  
480 Paar auf Palette 
 
4003745912818 

 

Beschreibung 
Das Knieschoner Modell besteht aus weichem 
Polyurethanschaum mit angebrachter Halterung und 
einem 50 mm breiten Elastikband. Mit dem Elastikband 
und den Durchschlaufteilen ist eine stufenlose 
Verstellung der Bänder, welche am Unterschenkel zu 
befestigen sind, möglich. 
 
Anwendung 
Gemäß der DIN EN 14404 entspricht der Knieschutz der 
Leistungsstufe 0, d.h. Knieschutz, der für eine                     
ebene Bodenoberfläche geeignet ist und der keinen 
Schutz gegen Durchstich bietet. 
Bodenoberfläche welche frei von jeglichen Gegenständen ist. 
Bodenoberflächen vor der Bearbeitung oder Belegung 
gründlich gereinigt werden (z. B. durch Absaugen) und so 
sichergestellt ist, dass sich keine Gegenstände mehr auf der 
Oberfläche befinden, welche den Knieschutz durchstechen 
können. Wenn im Zuge der Arbeiten keine Gegenstände 
erzeugt werden, welche den Knieschutz durchstechen können. 
Beispielhaft sind nachstehende Tätigkeiten zu nennen: 
Abschleifen von Parkettflächen, Versiegelung von 
Parkettflächen, Verlegung von Teppichboden, Reinigung von 
Teppichböden, Verfugarbeiten von Fliesenflächen, Herstellung 
von dauerelastischen Fugen von Bodenbelägen, Polieren von 
Oberflächen. 
 


